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Erster BUrgermeister Ludwig Horn eréffnet um 19:05 Uhr die Sitzung des Gemeinderates. Er
begrufdt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgeméfRe Ladung und Beschlussfahigkeit
des Gemeinderates fest.

OFFENTLICHE SITZUNG

|TOP 1 Genehmigung von o6ffentlichen Sitzungsniederschriften

Beschluss:

Die Niederschrift zur offentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 24. Februar 2026 wird
genehmigt.

einstimmig beschlossen Ja: 19 Nein: 0 Anwesend: 19

Bekanntgabe der in der letzten nichtéffentlichen Sitzung gefassten Be-

TOP 2 N
schliisse

Herr Erster Blrgermeister Horn gibt folgende Beschliisse bekannt, die in der letzten nichtof-
fentlichen Sitzung des Gemeinderats vom 24.02.2026 gefasst wurden und die zur Veroffent-
lichung geeignet sind:

TOP 7 Auftragsvergaben; Digitalisierung der Bauakten 2026/6252

TOP 8 Sanierung der Grund- und Mittelschule Tutzing; Projektkonto BayernGrund
2026/6257

zur Kenntnis genommen

[ TOP 3 Sanierung Mittelschule Tutzing - Sachstandsbericht

Der Erste Burgermeister Ludwig Horn und die Verwaltung berichten tber den Baufortschritt
und laufende und anstehende Ausschreibungen.

Weitere Ausbauleistungen in SMT1 sind nach einem Ortstermin mit dem Denkmalamt am
19.03.2026 mdglich. Die Sanierung und Neuherstellung der Sockelleisten sind in Ausfih-
rung.

In SMT2 sind die Flachdacharbeiten in Bearbeitung. Rohbauarbeiten und Innenputz sind
abgeschlossen. Malerarbeiten wurden begonnen. Trockenbauarbeiten im Erdgeschoss lau-
fen aufgrund geringen Personals schleppend voran.

Die Parkettarbeiten missen nach einer Kiindigung neu ausgeschrieben werden.

Insgesamt befinden sich die Bauarbeiten gemaf aktuellem Umsetzungsstand leicht im
Ruckstand. Einzelne Leistungen sind noch in Klarung bzw. Beauftragung. Weiterhin missen
noch einzelne Planungsliicken nachgezogen bzw. geschlossen werden.

zur Kenntnis genommen
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| TOP 4 Neuerlass der Benutzungs- und Gebuhrensatzung fiir den Buttlerhof

Beschluss:

Der Gemeinderat erléasst folgende Satzungen:

Satzung zur Regelung der Benutzung des Buttlerhofsaals
der Gemeinde Tutzing

Die Gemeinde Tutzing erlasst aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 der
Gemeindeordnung fur den Freistaat Bayern (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom
22. August 1998 (GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-I), zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 23.
Dezember 2025 (GVBI. S. 637) geadndert, folgende Satzung:

InhaltsUbersicht

I. Allgemeines
81  Geltungsbereich
8§82  Allgemeine Festlegungen
§3 Hausrecht und Aufsicht

Il. Benutzung

84  Vergabe

85  Benutzungszeitraum

86 Nutzungszeiten

87 Belegung durch Vereine mit wiederkehrenden Belegungszeiten
§8  Verhalten

8§89 Benutzungsregelungen

8§ 10 Einschrankung der Benutzung

§ 11 Uber- und Riickgabe der Raumlichkeiten

§ 12 Pflichten des Mieters bei Veranstaltungen

lll. Allgemeine Regelungen

8§ 13 Schlisselausgabe

§ 14 Gewerbliche Betatigung, Werbung

§ 15 Haftung

8§16 Fundsachen

§ 17 Beendigung der Nutzungsvereinbarung

IV. Schlussbestimmungen

818 Gebuhren
8§19 Zuwiderhandlungen
820 Inkrafttreten

I. Allgemeines
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81
Geltungsbereich

(1) Die Gemeinde Tutzing ist Eigentumer des Saals im Buttlerhof, Buttlerweg 6 in 82327
Tutzing-Traubing. Die Gemeinde Tutzing wird durch die Erste Birgermeisterin/den
Ersten BlUrgermeister vertreten.

(2) Fur die in Abs. 1 genannte Raumlichkeit gelten die Bestimmungen dieser Benut-
zungssatzung, die dazugehorige Gebuhrensatzung sowie die in deren Vollzug erlas-
senen besonderen Anordnungen der Gemeinde Tutzing und deren Beauftragten.

(3) Diese Benutzungssatzung gilt fur alle Personen, welche die Raumlichkeit betreten.
Mit dem Betreten erkennen diese Personen die Bestimmungen dieser Benutzungs-
satzung, der dazugehdérigen Gebuhrensatzung sowie die in deren Vollzug erlassenen
besonderen Anordnungen an.

(4) Die Gemeinde Tutzing kann, wenn dies zur Vermeidung von Gefahren fiir Benutzer
und Besucher oder zur Erhaltung der Raumlichkeit notwendig ist, besondere Rege-
lungen, insbesondere weitergehende Anordnungen treffen.

§2
Allgemeine Festlegungen

(1) Die Raumlichkeit ist eine gemeinnitzige Offentliche Einrichtung der Gemeinde
Tutzing, die den Schulen, Vereinen, den Birgerinnen und Burgern, Verbanden, politi-
schen Gruppierungen im Gemeinderat Tutzing, Kirchen und sonstigen Organisatio-
nen der Gemeinde Tutzing, fir schulische, soziale, sportliche, kulturelle, gewerbliche
und private Zwecke und Veranstaltungen zur Verfigung gestellt werden.

(2) Die Nutzung der Raumlichkeit wird durch diese Benutzungssatzung und einen Bele-
gungsplan festgelegt.

(3) Der Belegungsplan wird durch die Gemeindeverwaltung erstellt und je nach Bedarf
Uberarbeitet.

Im Saal sind maximal 198 Personen zugelassen.

(4) Die Gemeinde Tutzing hat das Recht, den Saal fur eigene oder sonstige, im offentli-
chen Interesse gelegene Veranstaltungen jederzeit in Anspruch zu nehmen. Die Ge-
meinde Tutzing teilt eine solche Inanspruchnahme den Nutzern rechtzeitig mit.

Der Bezug von Speisen und Getranken hat grundséatzlich tiber die Pachterin/den
Pachter zu erfolgen. Ausnahmen sind mit Zustimmung durch Pé&chterin/Pachter oder
Gemeinde méglich.

§3
Hausrecht und Aufsicht
(1) Das Hausrecht fur die Raumlichkeit wird durch die Erste Blrgermeisterin/den Ersten

BlUrgermeister ausgeubt. Des Weiteren kénnen von ihr/ihm weitere Personen mit der
Auslibung des Hausrechts und der Aufsicht beauftragt werden. Den Anordnungen
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bzw. Aufforderungen von gemeindlichem Personal ist uneingeschrankt Folge zu leis-
ten.

(2) Beim Training bzw. bei sonstiger Benutzung der Raumlichkeit hat eine verantwortli-
che volljahrige Person anwesend zu sein, die fur den reibungslosen Ablauf und far
die Aufrechterhaltung der Ordnung zusténdig ist, sowie die Einhaltung dieser Benut-
zungssatzung sichert. Trainingsgruppen ohne Ubungsleiter oder sonst verantwortli-
che Personen werden nicht zugelassen.

[l. Benutzung

§4
Vergabe

(1) Die mietweise Uberlassung der Raumlichkeit ist bei der Gemeindeverwaltung spates-
tens 4 Wochen vor Beginn der Veranstaltung zu beantragen. In Ausnahmefallen ist
eine kirzere Frist moglich.

(2) Die Gemeinde Tutzing stellt den Tutzinger Vereinen und Organisationen die Raum-
lichkeit fur Veranstaltungen im Rahmen ihrer Vereinstétigkeit kostenfrei bzw. kosten-
gunstig zur Verfugung.

(3) Es ist zwingend ein entsprechender Uberlassungsvertrag zu schlieBen. Ein Rechts-
anspruch auf Uberlassung der Raumlichkeit besteht nicht.

(4) Die Gemeinde Tutzing ist jederzeit berechtigt, die Raumlichkeit zu nutzen oder an
Dritte zu vergeben. Die Gemeinde Tutzing wird dabei das Belegungsrecht der Verei-
ne - soweit dies moglich ist - bericksichtigen.

(5) Eine Untervermietung oder Uberlassung an Dritte durch den Benutzer ist nicht zul&s-
sig.

(6) Der Benutzer bestatigt mit Unterzeichnung des Uberlassungsvertrages, dass die Ver-
anstaltung keine extremistischen, rassistischen, antisemitischen oder antidemokrati-
schen Inhalte haben wird. Das heif3t, dass insbesondere weder in Wort noch Schrift
die Freiheit und Wirde des Menschen veréchtlich gemacht noch Symbole, die im
Geist verfassungsfeindlicher oder verfassungswidriger Organisationen stehen oder
diese représentieren, verwendet oder verbreitet werden dirfen. Vereinigungen, deren
Zweck oder Tatigkeit den Strafgesetzen zuwiderlaufen oder die sich gegen die ver-
fassungsmafige Ordnung richten, sind von der Nutzung der R&umlichkeit ausge-
schlossen.

(7) Die Erste Burgermeisterin/Der Erste Burgermeister oder ein beauftragter Vertreter
kann aufgrund des von ihr/ihm ausgetbten Hausrechtes jeden Benutzer oder Besu-
cher im Interesse eines geordneten Ablaufs von Veranstaltungen oder zur Abwehr
einer Gefahr fur die offentliche Sicherheit und Ordnung, von einer Veranstaltung aus-
schliel3en oder von einer Raumvergabe jederzeit absehen. Schadensersatzanspri-
che kann der Nutzer oder Besucher hieraus nicht ableiten.
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(8) Es durfen nur die fur die jeweilige Veranstaltung freigegebenen Anlagen bzw. Be-
standteile betreten und benutzt werden.

(9) Durch die Gemeindeverwaltung wird der Saal fur die unter § 2 Abs. 1 genannten
Zwecke vergeben. Auf Anfrage und nach Genehmigung durch die Gemeinde Tutzing
kdnnen auch Personen aus anderen Gemeinden den Saal buchen.

(10) Die Pachterin/Der Pachter des Gasthofs Buttlerhof ist berechtigt, an den Tagen, an
denen keine Veranstaltungen festgelegt sind, den Saal fir eigene Veranstaltungen
gegen Entgelt zu nutzen. Auch diese Belegung ist bei der Gemeindeverwaltung an-
zumelden, damit eine Doppelbelegung ausgeschlossen werden kann.

85
Benutzungszeitraum

(1) In der Ferienzeit ist der Saal grundsétzlich fir die sogenannten Dauernutzer nutzbar.
Nutzungen sind 4 Wochen vor den jeweiligen Ferien schriftlich bei der Gemeindever-
waltung zu beantragen und genehmigen zu lassen.

(2) Die Gemeinde Tutzing behalt sich vor, den Saal ganz oder teilweise u. a. zur Siche-
rung und Ordnung, zu Unterhaltungs-, Erneuerungs- und Reparaturarbeiten sowie
auch bei Bedarf zur Durchfiihrung von Veranstaltungen zu sperren. Eine solche Sper-
rung wird, soweit dies mdglich ist, rechtzeitig bekanntgegeben. Ein Erlass von Ge-
bihren fiir derartige Sperrungen ist, solange sich die Sperrungen im Rahmen halten,
nicht vorgesehen.

(3) Die Gemeinde Tutzing entscheidet dariiber, ob der Saal benutzbar ist. Die Entschei-
dung erfolgt, wenn mdglich so rechtzeitig, dass die Mdglichkeit gegeben ist, betroffe-
ne Gruppen/Vereine rechtzeitig von einer eventuellen Sperrung des Saals zu ver-
standigen.

8§86
Nutzungszeiten

(1) Bei Veranstaltungen in der Raumlichkeit zwischen Montag und Sonntag kann die
Nutzungszeit nach Absprache mit der Gemeindeverwaltung flexibel getroffen werden.

(2) In den genehmigten Nutzungszeiten sind die Zeiten fiir Aufraumen, Auf- und Abbau-
ten, usw. mit eingeschlossen. Die Nutzungsstunden sind deshalb so zu beenden bzw.
einzuplanen, dass die Raumlichkeit mit Ablauf der gebuchten Zeit geraumt sind.

(3) Die Gemeinde Tutzing ist jederzeit berechtigt, Anderungen der Nutzungszeiten von
der Raumlichkeit im Belegungsplan vorzunehmen.

(4) Der Saal kann grundsatzlich von Montag bis Freitag in der Zeit von 7.00 Uhr bis
22.00 Uhr durch Vereine belegt werden. Ausnahmen sind maoglich.

§7
Belegung durch Vereine mit wiederkehrenden Belegungszeiten
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(1) Zu Beginn eines jeden Schuljahres werden Belegungsplane fur den Saal nach Ab-
sprache mit den Vereinen erstellt. Die Bedarfsmeldungen fir in bestimmten Abstéan-
den wiederkehrende Belegungen haben durch den Vereinsvorstand mittels eines
schriftlichen Antrags, bis spatestens 01. August, bei der Gemeindeverwaltung zu er-
folgen. Anmeldungen von Trainern oder sonstigen Personen werden nicht ange-
nommen bzw. berlicksichtigt.

(2) Bei Terminuberschneidungen wird eine einvernehmliche Absprache angestrebt. Ein
Rechtsanspruch auf Uberlassung der Raumlichkeit besteht jedoch nicht.

(3) Die genehmigten Belegungszeiten kdnnen grundsatzlich wahrend des laufenden
Schuljahres nicht mehr geandert werden. Ausnahmen sind nur mit schriftichem An-
trag maoglich.

88
Verhalten

(1) Jeder Benutzer der Raumlichkeit hat sich so zu verhalten, dass kein anderer gefahr-
det, geschadigt oder mehr als nach den Umstanden unvermeidbar behindert oder be-
lastigt wird. Die Benutzer sind verpflichtet, die Raumlichkeit pfleglich und schonend
zu behandeln. Jede Beschadigung der Raumlichkeit oder sonstige Stdrung ist zu
vermeiden.

(2) Die Benutzer sind verpflichtet, alle brandschutz- und sicherheitsrechtlichen Vorschrif-
ten zu beachten. Sie sind verantwortlich fir die Einhaltung der Polizeistunde sowie
fur die Beachtung aller Bestimmungen, die zum Schutz der Jugend erlassen worden
sind. Die Bestimmungen Uber den Feuerschutz sind einzuhalten.

(3) Not- und Fluchtwege sind stets freizuhalten.
Mit Defibrillatoren-Aufklebern gekennzeichnete Tlren sind in keinem Fall abzuschlie-
3en. Diese Raume mussen zu jeder Zeit frei zuganglich sein.

(4) Hunde - mit Ausnahme von Assistenzhunden - oder sonstige Tiere durfen ohne Aus-
nahmegenehmigung nicht in die Raumlichkeit.

(5) Aus Griinden der Millvermeidung darf bei Veranstaltungen kein Einweggeschirr ver-
wendet werden. Der Verkauf von Getréanken in Dosen ist unzulassig. Bei Einwegfla-
schen (Wein, Sekt) soll ein Pfand erhoben werden.

(6) Die Anbringung von Dekoration jeder Art in der Raumlichkeit ist nur mit ausdrickli-
cher Genehmigung der Gemeinde Tutzing gestattet. Das Einschlagen von Nagein,
Haken usw. in FuBbodden, Wande, Decken oder Einrichtungsgegenstande ist nicht
gestattet. Bauliche Maflnahmen aller Art, auch solche, die bauaufsichtlich nicht ge-
nehmigungspflichtig sind, bedirfen der vorherigen Zustimmung der Gemeinde
Tutzing.

§9
Benutzungsregelungen
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(1) Die Benutzer haben auf die Einhaltung von Sauberkeit und Ordnung zu achten. Die
R&aumlichkeit ist pfleglich zu behandeln.

(2) Die Benutzung der Raumlichkeit ist nur mit Schuhen zulassig, die den Bodenbelag
nicht beschadigen kénnen.

(3) Rauchen in der Raumlichkeit ist strikt verboten. Ein Verstol3 hiergegen hat die Ver-
weisung aus den Raumen zur Folge.

(4) Die vorhandenen Stiihle und Tische in der Raumlichkeit durfen benutzt werden.

(5) Die Verwendung von Harzen, Klebe- und Haftsubstanzen oder anderen stark verun-
reinigenden Stoffen ist in der Raumlichkeit verboten. Bei Zuwiderhandlungen gegen
das Verbot werden dem Verursacher die daraus entstehenden Kosten in Rechnung
gestellt.

(6) Die als verantwortlich benannte Person hat sich vor Benutzung der Raumlichkeit von

deren ordnungsgeméalRem Zustand zu Uberzeugen und etwa festgestellte Mangel so-
fort der Gemeindeverwaltung zu melden. Sie muss sicherstellen, dass schadhafte
Einrichtungen nicht benutzt werden.
Nach Beendigung der Benutzung hat die verantwortliche Person die Raumlichkeit
wieder ordentlich und sauber zu Gbergeben und, soweit notwendig, alle Lichter zu 16-
schen. Sie hat somit als Letzte die Raume bzw. die Anlage in ordnungsgemafiem Zu-
stand zu verlassen. Besondere Vorkommnisse (Schaden, Unfalle, usw.) sind prazise
zu dokumentieren und der Gemeindeverwaltung unverzuglich mitzuteilen.

(7) Das Bedienen von technischen Einrichtungen in der Raumlichkeit, soweit sie fir die
Veranstaltungen/den Ubungsbetrieb bendtigt werden, ist nur den darin - von der Ge-
meindeverwaltung - eingewiesenen Personen gestattet. Die Bedienungsanleitungen
sind dabei genau zu befolgen. Schaden, die durch vorsatzlich falsche oder fahrlassi-
ge Bedienung entstehen, gehen allein zu Lasten des Nutzers.

(8) Vorhandenes Geschirr und vorhandene Glaser kdnnen nur nach Absprache mit der
Pachterin/dem Pachter benutzt werden (diese sind nicht Eigentum der Gemeinde).
Eine Nutzung der Blhne, der Theke oder des Balkons im Saal ist nur nach Zustim-
mung durch die Gemeinde mdglich.

§10
Einschréankung der Benutzung

(1) Personen, die unter dem Einfluss von Drogen stehen, und Personen, die an einer
Ubertragbaren oder ansteckenden Krankheit i.S. des Gesetzes zur Verhitung und
Bekampfung Ubertragbarer Krankheiten bei Menschen leiden, sowie Personen, die
an einer geistigen Krankheit, die zu einer Gefahrdung der eigenen Person oder Drit-
ter fihren kann, leiden, sind von der Benutzung der Raumlichkeit ausgeschlossen.

(2) Personen unter 18 Jahren ist die Benutzung der Raumlichkeit nur in Begleitung von
Personen Uber 18 Jahren gestattet.

§11
Uber- und Riickgabe der Raumlichkeiten
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(1) Bei selbststandiger Reinigung sind die R&ume zu kehren, samtlicher Schmutz und
Unrat ist zu entfernen. Dies gilt insbesondere fur den Toilettenbereich. Die erforderli-
chen Reinigungsgerate und Putzmittel sind vom Benutzer zu stellen.

(2) Die Endreinigung in der Raumlichkeit kann, sofern der Nutzer die Rdume nicht im
vereinbarten gereinigten Zustand zurlickgibt, durch die Gemeinde an eine beauftrag-
te Fremdfirma oder eigene Reinigungskréfte vergeben werden. Die Kosten hierfur
tragt der Benutzer, je nach Aufwand der Arbeiten.

(3) Bei Veranstaltungen/Auffihrungen durch ,Auswartige® erfolgt die Endreinigung gene-
rell durch eine Fachfirma und wird dem Benutzer in Rechnung gestellt.

(4) Fur Sachbeschadigungen jeder Art ist Ersatz zu leisten. Nachweisbar absichtlich her-
beigefuhrte Verunreinigungen werden auf Kosten des Benutzers beseitigt. Der Ver-
anstalter ist verpflichtet, sich gegen Schaden zu versichern.

(5) Nach der Durchfuhrung von Veranstaltungen/Proben etc. sind samtliche Stuhle und
Tische auf die dafiir vorgesehenen Wagen zu raumen und im Vorraum abzustellen.

8§12
Pflichten des Mieters bei Veranstaltungen

(1) Die notwendigen polizeilichen und steuerlichen Anmeldungen der Veranstaltung so-
wie die Entrichtung der Geblhren und Steuern ist Sache des Benutzers. Die erforder-
lichen Antrage auf Genehmigung sind mindestens 14 Tage vor der Veranstaltung bei
der Gemeinde Tutzing einzuholen.

(2) Der Veranstalter hat fur die Ordnung und fur die Einhaltung der Benutzungssatzung
und der sonstigen Auflagen und Bedingungen zu sorgen. Er benennt der Gemeinde-
verwaltung einen verantwortlichen Leiter und hat ggf. eine der Art der Veranstaltung
entsprechende Anzahl von Personen einzusetzen, die fir den geordneten Ablauf der
Veranstaltung verantwortlich sind. Die Besucher haben den Anweisungen der Ord-
nungskrafte und besonders den Anordnungen von Beauftragten der Gemeinde
Tutzing Folge zu leisten. Die Flucht- und Rettungswege mussen freigehalten werden.

(3) Wahrend der Veranstaltung obliegt die Verkehrssicherungspflicht dem Veranstalter.
Die Gemeinde Tutzing behalt sich vor, zur Aufrechterhaltung der Ordnung und zur
Sicherheit der Raumlichkeit und Besucher von sich aus geeignete MalRnahmen zu
treffen oder anzuordnen. Dies geschieht auf Kosten des Veranstalters.

(4) Der Benutzer verpflichtet sich darauf einzuwirken, dass vor, wahrend und nach einer
Veranstaltung die Anwohner nicht durch GiberméRigen Larm bel&stigt werden.

lll. Allgemeine Regelungen

8§13
Schlusselausgabe
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(1) Bei Dauernutzung erhalt der Benutzer einen Schlussel fir den Haupteingang und den
Saal. Die Namen der Trainer bzw. Ubungsleiter, welche einen Schlissel erhalten sol-
len, sind vom Vorstand/der Geschéftsstelle des jeweiligen Vereins mitzuteilen. Der
Schlussel wird im Anschluss gegen Unterschrift und namentliche Registrierung aus-
gegeben. Die Verantwortung geht somit auf die Benutzer Uber. Es ist dringend erfor-
derlich, dass mit dem ubergebenen Schlissel sorgsam umgegangen wird. Der
Schlussel darf nicht intern im Verein oder an einen etwaigen Nachfolger weitergege-
ben werden. Die Gemeinde Tutzing behdlt sich vor, die ordnungsgemalfe Handha-
bung und den Verbleib des ausgegebenen Schlissels zu Uberpriifen und diesen bei
satzungswidriger Nutzung einzuziehen.

(2) Tritt die Person, an die der Schliissel ausgegeben wurde, von ihrer Funktion zurick,
muss der Schlussel an die Gemeinde Tutzing zurtickgegeben werden und wird an die
fur die jeweilige Funktion nachfolgende Person mit Registrierung neu ausgegeben.
Der Benutzer haftet fir den Verlust eines Schlissels und hat den Verlust eines
Schlissels durch sofortige Mitteilung bei der Gemeinde Tutzing zu melden.

8§14
Gewerbliche Betatigung, Werbung

(1) Jede gewerbliche Betatigung im Bereich der Raumlichkeit, hierzu zahlt auch der Ver-
kauf von Getréanken und Speisen bei Veranstaltungen, bedarf der vorherigen schriftli-
chen Zustimmung der Gemeindeverwaltung. Der jeweils fiir den Verkauf Verantwort-
liche hat auRerdem die erforderlichen gesetzlichen Erlaubnisse und Genehmigungen
auf seine Kosten zu beantragen. Bei der Abgabe von Speisen und Getranken darf
nur wiederverwendbares Geschirr und Besteck verwendet werden.

(2) Jegliche Werbemafinahmen sind in der Raumlichkeit nur mit Genehmigung der Ge-
meindeverwaltung zulassig.

§15
Haftung

(1) Die Benutzung der Raumlichkeit und des Inventars erfolgt ausschlieRlich auf Gefahr
des Benutzers. Dieser Ubernimmt fiir die Dauer der Mietzeit die Haftung fir alle Per-
sonen- und Sachschaden und verpflichtet sich, die Gemeinde Tutzing von Scha-
densersatzansprichen seiner Bediensteten, Mitgliedern oder Beauftragten, der Be-
sucher seiner Veranstaltung und sonstiger Dritter freizustellen, die im Zusammen-
hang mit der Nutzung der Raumlichkeit oder Veranstaltung entstehen kénnen. Die
Haftung des Benutzers erstreckt sich neben der eigentlichen Veranstaltung auch auf
die Proben, Vorbereitungen der Veranstaltungen und Auf- bzw. Abbauarbeiten.

(2) Der Benutzungsberechtigte verzichtet seinerseits auf eigene Haftpflichtanspriiche
gegen die Gemeinde Tutzing und fir den Fall der eigenen Inanspruchnahme, auf die
Geltendmachung von Rickgriffsanspriichen gegen die Gemeinde Tutzing und deren
Bedienstete und Beauftragte.

(3) Der Benutzungsberechtigte hat auf Verlangen bei Beantragung der Benutzung der
Raumlichkeit, spatestens bei Vertragsunterzeichnung nachzuweisen, dass eine aus-

Sitzung des Gemeinderates vom 17.03.2026 Seite 12 von 26



reichende Haftpflichtversicherung besteht, durch welche auch die Freistellungsan-
spruche gedeckt werden.

(4) Der Benutzungsberechtigte haftet fur alle Schaden, die der Gemeinde Tutzing an den
Uberlassenen Einrichtungen und Zugangswegen durch die Benutzung entstehen. Im
Falle der Beschadigung durch Vereinsmitglieder haften diese und der Verein als Ge-
samtschuldner. Der Haftende ist verpflichtet, die entstandenen Schaden binnen vier-
zehn Tagen nach Aufforderung auf seine Kosten zu beheben und den alten Zustand
wiederherzustellen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht nach, ist die Gemeinde
Tutzing ermachtigt, alle hierfiir erforderlichen Malinahmen auf Kosten des Schuld-
ners durchzufihren.

(5) Die Garderobe ist vom Veranstalter/Nutzungsberechtigen in eigener Verantwortung
zu fuhren. Fir das Abhandenkommen von eingebrachten Gegenstanden und Sa-
chen, insbesondere Kleidungsstiicken, Wertsachen und dergleichen, wird seitens der
Gemeinde Tutzing nicht gehaftet.

(6) Bei einer zwingend notwendigen Sperrung der Raumlichkeit haftet die Gemeinde
nicht fir finanzielle Nachteile, die den Benutzern aus der Sperrung entstehen.

(7) Die Haftung der Gemeinde Tutzing als Grundstlickseigentiimerin gemaR § 836 BGB
bleibt hiervon unbertihrt.

816
Fundsachen

Gefundene Gegenstéande (Fundsachen) sind sicherzustellen und vom Finder unverziglich
der Gemeindeverwaltung zu Ubergeben. Fiur die Behandlung gelten die Vorschriften tiber
den Behordenfund.

§17
Beendigung der Nutzungsvereinbarung
Die Nichtbeachtung dieser Benutzungssatzung samt der in deren Vollzug erlassenen beson-
deren Anordnungen sowie der gegebenenfalls vorhandenen, geltenden Hausordnung kann

die sofortige entschadigungslose Zuriicknahme der Benutzungserlaubnis durch die Gemein-
de Tutzing mit sich ziehen.

IV. Schlussbestimmungen

8§18
Gebihren

Fur die Nutzung der Raumlichkeit werden Gebuhren erhoben. Hierzu erlasst die Gemeinde
Tutzing eine gesonderte Gebuhrensatzung.
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8§19
Zuwiderhandlungen

(1) Bei wiederholten schwerwiegenden Verstéf3en gegen diese Benutzungssatzung kann
nach vorheriger Verwarnung durch die Gemeinde Tutzing die Erlaubnis zur Benut-
zung der Raumlichkeit ganz oder auf Zeit entzogen werden oder die Zuwiderhand-
lung aufgrund von Art. 24 Abs. 2 der Gemeindeordnung des Freistaates Bayern mit
einer Geldbul3e bis zu 2.500 Euro belegt werden. Hiertiber entscheidet die Erste Bur-
germeisterin/der Erste Blrgermeister.

(2) Die Gemeinde Tutzing ist berechtigt, die Uberlassung ganz oder teilweise zu widerru-
fen, wenn nachtraglich Umstande eintreten, bei deren Kenntnis die Gemeindeverwal-
tung die Uberlassung nicht ausgesprochen hétte.

(3) Bei Hausfriedensbruch (§ 123 StGB) und Sachbeschéadigung (§ 303 StGB) bleibt die
Stellung eines Strafantrags vorbehalten.

8§20
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.

Tutzing, den XX.XXXX.2026

Ludwig Horn
Erster Burgermeister

Satzung Uber die Erhebung von Geblhren fir die Benutzung des Buttlerhofsaals der
Gemeinde Tutzing

Die Gemeinde Tutzing erlasst aufgrund des Art. 2 Abs. 1, Art. 8 Abs. 1 Satz 1 Kommunalab-
gabengesetz (KAG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 04. April 1993 (GVBI. S. 264,
BayRS 2024-1-), zuletzt durch Gesetz vom 23. Dezember 2025 (GVBI. S. 642) geandert,
und Art. 23 und 24 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 Gemeindeordnung fiir den Freistaat Bayern (GO)
in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998 (GVBI. S. 796, BayRS 2020-1-1-
), zuletzt durch 8 1 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBI. S. 637) geandert, folgen-
de Satzung:

§1
Gebuhrenpflicht

Die Gemeinde Tutzing erhebt fur die Nutzung, sonstige Nebenkosten, wie Heizung, Strom-
und Wasserverbrauch, sowie fir allgemeine Reinigungskosten (bei Veranstaltungen andere
Regelung) Gebuhren fiir die in § 1 Abs. 1 der Satzung zur Regelung der Benutzung des Butt-
lerhofsaals der Gemeinde Tutzing genannte Raumlichkeit nach Mal3gabe dieser Satzung.

§2
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Gebuhrenschuldner

Schuldner der nach dieser Satzung zu entrichtenden Gebihren sind alle Nutzer der Raum-
lichkeit.

83
Gebuhrenhéhe

(1) Far die Nutzung des Buttlerhofsaals werden folgende Gebihren festgesetzt:

1.1 Ortliche Vereine, Organisationen, politische Gruppierungen, Kirchen, Pachter

__ Kinder/Jugendliche Erwachsene
Sportstunden, Ubungsstunden, 2,00 € / Stunde 4,00 €/ Stunde
Proben von Vereinen
Auffihrungen, Veranstaltungen
usw. mit Gewinnerzielung Kostenfrei 50 €/ Tag +
und/oder Eintritt Reinigung (optional)
Kinder/Jugendliche Erwachsene
Auffuhrungen, Veranstaltungen
(z.B. Vorstandssitzungen, Jahres- . Kostenfrei, aber ei-
Kostenfrei o
hauptversammlungen) ohne Ge- gene Reinigung
winnerzielung und/oder Eintritt

1.2 Auswaértige Vereine, Organisationen, Veranstalter

__ Kinder/Jugendliche Erwachsene
sportstunden, Ubungsstunden 11,00 € / Stunde 11,00 €/ Stunde
Auffiihrungen, Veranstaltungen Rahmen von 50 € bis 250 250 € pro Tag +
USW. € 150 € Reinigung

(2) Auf mogliche Zusatzkosten aufgrund der Satzung zur Regelung der Benutzung des
Buttlerhofsaals der Gemeinde Tutzing wird hingewiesen.

84
Kaution, Falligkeit der Gebuhren und Gebulhren bei kurzfristiger Absage

1. Als Sicherheitsleistung fur evtl. Geb&ude- und Inventarschaden, aul3ergewdhnlicher
Verschmutzung oder Ersatzbeschaffung von Mobiliar und Ausstattungen in der
Raumlichkeit, kann je nach Veranstaltung, neben den Gebuhren eine Kaution von
mindestens 200 Euro erhoben werden.

2. Gebuhren und Kaution werden spatestens 14 Tage vor dem Beginn der Veranstal-
tung fallig.

3. Wird eine Veranstaltung spéatestens 8 Tage vor Beginn der Veranstaltung vom Ver-
anstalter oder Benutzer abgesagt, werden pauschal 10 % der Grundgebdihr als Bear-
beitungsgebuihr fallig. Bei spaterer Absage ist die volle Gebiihr fallig.

8§85
Sonderregelungen fur den regelméaRig gebuchten Trainings- bzw. Kursbetrieb
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Die Gebuhrenschuld entsteht mit dem Beginn der Nutzung der Raumlichkeit.

2. Die abzurechnende Nutzungsdauer betragt 16 oder 36 Wochen und ist bei Anfrage
der Buchung anzugeben. Buchungs- und Abrechnungszeitraum ist das jeweilige
Schuljahr.

3. Die Zeiten, in denen eine Nutzung in den Ferien erfolgt, werden entsprechend dem
Stundensatz der Dauernutzung abgerechnet.

4. Die Abrechnung und Rechnungsstellung erfolgt jeweils am Ende des Schuljahres bis
spatestens 31. Oktober.

5. Die Gebihren werden 14 Tage nach Zustellung des Gebihrenbescheids fallig.

§6
Gebuhrenbefreiung

Uber Gebiihrenbefreiung oder Gebiihrenreduzierung entscheidet die Gemeindeverwal-
tung nach schriftlicher Antragstellung durch den Benutzer.
8§87

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft.
Tutzing, den XX.XX.2026

Ludwig Horn
Erster Burgermeister

einstimmig beschlossen Ja: 19 Nein: 0 Anwesend: 19

| TOP 5 Regulierung privater Veranstaltungen im Ortsmuseum

Beschluss:

Private Veranstaltungen im Ortsmuseum sind grundsatzlich nicht mehr vorgesehen. Aus-
nahmen sollen mit schriftlicher Genehmigung des Blrgermeisters oder der Geschéaftsleitung
maglich sein.

einstimmig beschlossen Ja: 19 Nein: 0 Anwesend: 19
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| TOP 6 Neuerlass der Jugendbeiratssatzung

Beschluss:

Der Gemeinderat beschliel3t folgende Satzung:

Jugendbeiratssatzung

Die Gemeinde Tutzing erlasst aufgrund Art. 23 der Gemeindeordnung flir den Freistaat Bay-
ern (Gemeindeordnung - GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. August 1998
(GVBI. S. 796, 797, BayRS 2020-1-1-1), die zuletzt durch § 1 des Gesetzes vom 23. Dezem-
ber 2025 (GVBI. S. 637) geandert worden ist, folgende Satzung:

Inhaltstibersicht:

8§ 1 Zweck der Satzung

§ 2 Aufgaben

8§ 3 Rechte

§ 4 Sitzungen

8§ 5 Beschliisse

8 6 Jungburgerversammlung
§ 7 Zusammensetzung

§ 8 Wahl und Amtszeit

8§ 9 Mittel und Budget

8§ 10 Misstrauensvotum

§ 11 Anderung der Satzung
§ 12 Ehrenamt

§ 13 Salvatorische Klausel
8§ 14 Inkrafttreten

8 1 Zweck der Satzung

Diese Satzung regelt die Zusammensetzung, die Wabhl, die Aufgaben, die Rechte, den Sit-
zungsablauf und die Mittel des Jugendbeirates der Gemeinde Tutzing.

§ 2 Aufgaben

(1) Der Jugendbeirat ist eine Uberparteiliche Institution. Er vertritt die Tutzinger Jugend
und deren Interessen und vermittelt zwischen Gemeinderat und Jugend.

(2) Der Jugendbeirat soll dazu beitragen, das Verstandnis und die Akzeptanz der Jugend
gegenuber demokratischen Entscheidungsprozessen, nétiger Kooperation und Kom-
promissfindung zu erhéhen.

(3) Der Jugendbeirat soll die politische Willensbildung und die Partizipation der Jugend in
der Kommunalpolitik verstarken.

(4) Der Jugendbeirat soll die Tutzinger Burger/-innen, den Gemeinderat und die Ge-
meindeverwaltung fur die Jugendfreundlichkeit in Tutzing durch Stellungnahmen,
Empfehlungen, Anregungen und Antrége sensibilisieren und beraten.
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(5) Der Jugendbeirat soll aktiv mit Tutzinger Vereinen, die Jugendarbeit betreiben, zu-
sammenarbeiten mit dem Ziel Kontakt zwischen Vereinen und Jugend herzustellen
und das Engagement im Jugendbeirat und in den Vereinen zu starken.

8§ 3 Rechte

(1) Mindestens einem/einer Vertreter/in des Jugendbeirates ist das Recht auf Stellung-
nahme an o6ffentlichen Gemeinderats- und Ausschusssitzungen einzuraumen.

(2) Der Jugendbeirat hat ein Antragsrecht gegentiber dem Gemeinderat.

(3) Die Gemeindeverwaltung lasst dem Jugendbeirat nach Festlegung der Sitzungster-
mine des Gemeinderats den jahrlichen Sitzungskalender per E-Mail zukommen. Des
Weiteren unterrichtet die Gemeindeverwaltung den Jugendbeirat friihzeitig Uber alle
zu beratenden Angelegenheiten und stellt die nétigen Unterlagen zur Verfligung, so-
weit keine Geheimhaltungs- oder Verschwiegenheitspflicht besteht. Die Gemeinde-
verwaltung unterstiitzt den Jugendbeirat und insbesondere dessen Vorsitzende/n.

(4) Der Jugendbeirat besitzt keine eigene Rechtspersonlichkeit und kann nicht Tréager
vermogensrechtlicher Anspriiche oder Verpflichtungen sein.

8§ 4 Sitzungen

(1) Der Jugendbeirat tagt mindestens viermal im Jahr. In den bayerischen Schulferienzei-
ten finden keine Sitzungen statt. Auf Antrag von mindestens zwei Mitgliedern des Ju-
gendbeirates muss eine aul3erordentliche Sitzung einberufen werden, welche auch in
den bayerischen Schulferienzeiten stattfinden kann.

(2) Die Gemeinde stellt dem Jugendbeirat fir seine Sitzungen geeignete Raume zur Ver-
figung.

(3) Der/die Vorsitzende des Jugendbeirates beruft die Sitzungen ein, legt die Tagesord-
nung fest und leitet die Sitzungen des Jugendbeirates und erteilt insbesondere den
Teilnehmenden an einer Jugendbeiratssitzung das Rederecht. Die stellvertretenden
Vorsitzenden kdnnen den/die Vorsitzende/n in den Aufgaben des Vorsitzes vertreten.
Néaheres regelt die Geschéaftsordnung des Jugendbeirates.

(4) In der konstituierenden Sitzung Gbernimmt der/die Jugendbeauftragte die Sitzungslei-
tung bis ein/e Vorsitzende/r gewahlt ist. Der/Die Jugendbeauftragte beruft die konsti-
tuierende Sitzung ein. Diese soll spatestens einen Monat nach der Jungburgerver-
sammlung mit Wahl des Jugendbeirates abgehalten werden. Eine Verzégerung der
konstituierenden Sitzung muss begriindet werden.

(5) Die Sitzungen des Jugendbeirates sind 6ffentlich. Zu Anfang einer jeden Sitzung fin-
det eine fur alle Jugendliche offene Diskussionsrunde statt, bei der Antrage seitens
der Jugendlichen an den Jugendbeirat gestellt werden kdnnen.

(6) Protokolle der Sitzungen sowie Sitzungstermine des Jugendbeirates sind zu verof-
fentlichen. N&heres regelt die Geschéaftsordnung des Jugendbeirates.

(7) Fur die Jugendbeiratsmitglieder besteht Anwesenheitspflicht bei jeder Sitzung. Wer
nicht anwesend sein kann, muss sich rechtzeitig entschuldigen.

(8) Der Jugendbeirat gibt sich selbst eine Geschéftsordnung.

(9) Soweit keine weiteren Regelungen in der Satzung oder der Geschaftsordnung getrof-
fen sind, gelten die gesetzlichen Bestimmungen der Bayerischen Gemeindeordnung
oder die Vorschriften der Geschéaftsordnung des Gemeinderates der jeweils aktuellen
Fassung analog.

8 5 Beschliisse
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(1) Der Jugendbeirat berat und beschlief3t in seinen Sitzungen tber die eingereichten
Antrage von Mitgliedern des Jugendbeirates und Jugendlichen im Allgemeinen.

(2) Beschlusse werden in einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmengleichheit gilt ein An-
trag als abgelehnt.

(3) Beschliusse werden in Angelegenheiten des Gemeinderates an diesen uber die Ge-
meindeverwaltung zur Beratung weitergeleitet. Im Allgemeinen sorgt der/die Vorsit-
zende fir die Weiterleitung der Beschlisse.

(4) Beschlussfahigkeit ist gegeben, wenn mehr als die Haélfte der Jugendbeiratsmitglieder
anwesend sind.

8 6 Jungburgerversammlung

(1) Die Jungbiirgerversammlung besteht aus allen Jungen Menschen unter 27 Jahren
mit Hauptwohnsitz in Tutzing.

(2) Die Versammlung findet mindestens alle zwei Jahre statt.

(3) Die Einberufung der Jungbirgerversammlung erfolgt auf Antrag des amtierenden Ju-
gendbeirates oder der/des Jugendbeauftragten durch oéffentliche Bekanntmachung
auf der Website der Gemeinde Tutzing und durch Information der weiterfiihrenden
Schulen sowie Vereine mit Jugendarbeit.

(4) Der Jugendbeirat organisiert die Jungbirgerversammlung. Wenn kein Jugendbeirat
existiert, organisiert der/die Jugendbeauftragte die Jungburgerversammiung.

(5) Die Gemeinde Tutzing stellt fur die Jungblrgerversammlung geeignete Raume zur
Verflgung.

(6) Die Jungbiirgerversammlung kann auch in digitaler Form stattfinden.

§ 7 Zusammensetzung

(1) Der Jugendbeirat besteht aus mindestens fiinf und hdchstens elf Mitgliedern.

(2) Die gewahlten Mitglieder haben einen Nachweis tber Unbedenklichkeit in der Ju-
gendarbeit zu erbringen. Die Unbedenklichkeit ist dem/der Jugendbeauftragten ge-
genuber zu erbringen. Die Unbedenklichkeit ist bei einer Neuwahl neu zu erbringen.

(3) Vereine mit Jugendarbeit, welche von der Gemeinde Tutzing definiert werden, und
Schulen, namentlich die Grund- und Mittelschule Tutzing, die Benediktus-Realschule
Tutzing, das Gymnasium Tutzing sowie die Createschool Tutzing haben das Recht,
ein Mitglied aus den eigenen Reihen fiir die Wahl aufzustellen.

(4) Ein Mitglied verliert das Mandat, wenn es in den Gemeinderat gewahlt wurde oder
dessen Hauptwohnsitz nicht mehr Tutzing ist.

(5) Wenn ein Mitglied das Mandat verliert, ist ein neues Mitglied zu bestimmen. Dieses
Mitglied hat bei den letzten Wahlen zum Jugendbeirat von den nicht gewahlten Kan-
didat/innen am meisten Stimmen auf sich vereinen kénnen. Wenn diese/r Kandidat/in
das Mandat nicht antreten kann oder mdchte, ist die Person mit den dann am meis-
ten Stimmen zu ernennen. Es ist so fortzufahren bis ein/e Nachricker/in gefunden
wird, der/die das Mandat antritt. Bei Stimmengleichheit zweier Nachrtuicker/innen, ent-
scheidet das Los. Wenn es keine Nachricker/innen gibt oder alle das Mandat ver-
weigern, bleibt das Mandat bis zur ndchsten Wahl unbesetzt.

(6) Der Jugendbeirat wahlt mit absoluter Mehrheit aus der Mitte heraus zwei gleichbe-
rechtigte Vorsitzende und eine/n erste/n sowie eine/n zweite/n Stellvertreter/in. Min-
destens eine dieser drei Funktionen soll weiblich bzw. mannlich besetzt werden.

(7) Auf Antrag von mindestens der Halfte der Mitglieder des Jugendbeirates kann ein
Misstrauensvotum gegen die Vorsitzenden und stellvertretenden Vorsitzenden statt-
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finden. Das Misstrauen kann jedem/jeder Vorsitzenden und jedem/jeder stellvertrete-
nen Vorsitzenden einzeln ausgesprochen werden. Demjenigen/Derjenigen, gegen
den/die sich das Misstrauensvotum richtet, ist mit angemessener Frist im Vorhinein
zur Sitzung und wahrend der Sitzung ein Recht zur Stellungnahme einzurdumen.
Ladt der/die Vorsitzende nicht zur Abstimmung Uber das Misstrauensvotum innerhalb
von einem Monat ein, ist der/die Jugendbeauftragte berechtigt und verpflichtet, zur
Sitzung des Jugendbeirates einzuladen und der Sitzung vorzusitzen.

Der Antrag ist erfolgreich, wenn mindestens die Halfte der Mitglieder des Jugendbei-
rates und mindestens Zweidrittel der anwesenden Mitglieder des Jugendbeirates dem
Misstrauensvotum zustimmen und im gleichen Zuge mit absoluter Mehrheit der an-
wesenden Mitglieder ein anderes Mitglied fur das freiwerdende Amt gewahlt wird.

(8) Der/Die Jugendbeauftragte/r der Gemeinde Tutzing nimmt an den Sitzungen des Ju-
gendbeirates in beratender Form teil. Bei Bedarf kdnnen weitere Referent/innen,
der/die Burgermeister/in, Fraktionsvorsitzende, weitere Gemeinderatsmitglieder Mit-
arbeitende der Gemeindeverwaltung und Sachverstandige hinzugezogen werden.

8§ 8 Wahl und Amtszeit

(1) Der Jugendbeirat wird auf zwei Jahre in freier und geheimer Wahl gewéhlt. Der ge-
wahlte Jugendbeirat bleibt bis zur Durchflihrung der Neuwahlen im Amt.

(2) Das aktive Wahlrecht besitzen alle jungen Menschen vom vollendeten 12. Lebensjahr
bis zum vollendeten 23. Lebensjahr, die zum Zeitpunkt der Wabhl in Tutzing mit
Hauptwohnsitz gemeldet sind, unabh&ngig von ihrer Staatsangehorigkeit.

(3) Das passive Wahlrecht besitzen alle jungen Menschen vom vollendeten 14. Lebens-
jahr bis zum vollendeten 23. Lebensjahr, die zum Zeitpunkt der Wahl in Tutzing mit
Hauptwohnsitz gemeldet sind, unabhangig von ihrer Staatsangehdérigkeit, ausge-
nommen Mitglieder des Gemeinderates.

(4) Jugendliche kénnen ihre Kandidatur bei der Gemeindeverwaltung melden. Kandida-
ten, die von einer in 8 7 Abs. 3 genannten Institution aufgestellt werden, werden von
dieser bei der Gemeindeverwaltung gemeldet.

(5) Die Wahl findet als Briefwahl statt. Ihr soll eine Jungbirgerversammlung zur Vorstel-
lung der Kandidat/innen vorausgehen.

(6) Bei Stimmgleichheit fiir das letzte Mandat entscheidet das Los.

(7) Bei vier oder weniger Kandidierenden entfallt die Wahl. In diesem Fall ist ein bald-
mdglichst ein neuer Wahltermin anzusetzen.

(8) Die Gemeindeverwaltung veréffentlicht frihestmdglich die Wahlergebnisse.

(9) Uber eine mogliche Wahlanfechtung entscheidet der Gemeinderat.

§ 9 Mittel und Budget

(1) Die Gemeinde Tutzing stellt dem Jugendbeirat zur Durchfiihrung der Tatigkeit Mittel
in geeigneter Form (Raume fir die Durchfiihrung der Téatigkeit, Schreibmaterial sowie
Kopier- und Druckmadglichkeit im Rathaus) zur Verfligung.

(2) Information Uber den Jugendbeirat werden auf der Internetseite der Gemeinde verof-
fentlicht. Weitere Offentlichkeitsarbeit erfolgt durch den Jugendbeirat eigenverant-
wortlich.

(3) Der Jugendbeirat erhalt zur Durchfiihrung seiner Gremiumsarbeit jahrlich ein Budget
in geeigneter Hohe. Das Budget wird durch den Gemeinderat im Rahmen der Haus-
haltsberatungen festgelegt und soll sich am Bedarf orientieren, der durch den Ju-
gendbeirat beantragt wird.

Geplante Abweichungen von der beantragten Hohe sind im Rahmen der Haushalts-
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beratungen mit dem Jugendbeirat in geeigneter Form zu erdértern.

Die Ausgaben beschliel3t der Jugendbeirat eigenverantwortlich.

Nachweisfiihrung der Ausgaben erfolgt nach Maf3gabe der Kdmmerin/des Kémme-
rers der Gemeinde Tutzing.

8§ 10 Misstrauensvotum

(1) Bei erheblichen Uneinigkeiten zwischen dem Jugendbeirat und der zu vertretenden
Jugend kann im Rahmen einer Jungbirgerversammlung auf Antrag von 50 anwe-
senden Wahlberechtigten ein Misstrauensvotum stattfinden.

(2) Fallt das Misstrauensvotum positiv aus, stimmt also eine einfache Mehrheit der auf
der Jungburgerversammlung anwesenden Wahlberechtigten gegen den gewahlten
Jugendbeirat, so sind Neuwahlen innerhalb von maximal drei Monaten gemalf der
Satzung des Jungendbeirates abzuhalten.

§ 11 Anderung der Satzung

(1) Die Jungbiirgerversammlung kann, wenn mindestens 30 nach § 8 Abs. 2 Wahlbe-
rechtigte anwesend sind, mit einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden nach § 8
Abs. 2 Wahlberechtigten eine Anderung der Satzung beantragen.

(2) Der Jugendbeirat besitzt ein Initiativrecht.

§ 12 Ehrenamt

Die Tatigkeit im Jugendbeirat ist ein Ehrenamt.

8§ 13 Salvatorische Klausel

(1) Sollte eine der Bestimmungen dieser Satzung ganz oder teilweise rechtswidrig oder
unwirksam sein oder werden, so wird die Gultigkeit der tibrigen Bestimmungen
dadurch nicht berihrt. In einem solchen Fall ist die Satzung vielmehr ihrem Sinne
gemalf zur Durchfiihrung zu bringen. Beruht die Ungultigkeit auf einer Leistungs-
oder Zeitbestimmung, so tritt an ihrer Stelle das gesetzlich zuldssige Mal3.

(2) Die rechtswidrige oder unwirksame Bestimmung ist unverziglich durch Beschluss
des Gemeinderates zu ersetzen. Die Ausgestaltung der neuen Regelung ist mit dem
Jugendbeirat zu erdrtern.

8 14 Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kratft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung vom 21. Oktober 2021 auf3er Kratft.

einstimmig beschlossen Ja: 19 Nein: 0 Anwesend: 19
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Antrag des Beauftragten fur Jugend, Sport und Freizeit, Claus Piesch (FW)
TOP 7 zur Prafung der Umsetzung eines Jugendzentrums auf Basis des Museums-
schiffes TUTZING am alten Volksfestplatz

Beschluss:

Der Gemeinderat Tutzing beauftragt die Gemeindeverwaltung, die fachliche, rechtliche,
technische und finanzielle Umsetzbarkeit des Projektes ,Jugendzentrum auf Basis des ehe-
maligen Museumsschiffes TUTZING am alten Volksfestplatz® in der Seestralle zu prifen.
Dabei sind inshesondere

¢ die Eignung des Standortes und moégliche Alternativen,

o die technischen und baulichen Voraussetzungen (Transport, Aufstellung, Einlas-
sen, Erschliel3ung),

e eine belastbare Kosten- und Finanzierungsibersicht,

o Forderfahigkeit und Antragsfristen im Rahmen der Stadtebauférderung (ISEK)
sowie Bayerischer Jugendring, Aktion Mensch (Barrierefreiheit) und Forderpro-
gramm zum Erhalt als Industriedenkmal.

Die Gemeindeverwaltung wird weiterhin beauftragt, dem Gemeinderat tber die Ergebnisse
dieser Prifung zeitnah zu berichten.

mehrheitlich beschlossen Ja: 18 Nein: 1 Anwesend: 19

Neuerlass Satzung tUber Aufwendungs- und Kostenersatz fiir Einséatze und
TOP 8 andere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren (Feuerwehrgebihrensat-
zung)

Beschluss:

Der Gemeinderat Tutzing erlasst folgende Satzung:

Satzung tber Aufwendungs- und Kostenersatz
fur Einsatze und andere Leistungen gemeindlicher Feuer-
wehren
-FEUERWEHRGEBUHRENSATZUNG-

Die Gemeinde Tutzing erlasst aufgrund Art. 28 Abs. 4 Bayerisches Feuerwehrgesetz
(BayFwG — BayRS 215-3-1-1) zuletzt gedndert durch § 1 des Gesetzes vom 08. Juli 2025
(GVBI. S. 215) folgende

SATZUNG
§1
Aufwendungs- und Kostenersatz
(1) Die Gemeinde Tutzing erhebt im Rahmen von Art. 28 Abs. 1 BayFwG Aufwendungser-
satz fur die in Art. 28 Abs. 2 BayFwG aufgefihrten Pflichtleistungen ihrer Feuerwehren,

insbesondere fiir

1. Einsatze,
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2. Sicherheitswachen (Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG),
3. Ausrucken nach missbrauchlicher Alarmierung oder Fehlalarmen.

Einsatze werden in dem fir die Hilfeleistung notwendigen Umfang abgerechnet. Fur
Einsatze und Tatigkeiten, die unmittelbar der Rettung oder Bergung von Menschen und
Tieren dienen, wird kein Kostenersatz erhoben.

(2) Die Gemeinde Tutzing behélt sich vor, Kostenersatz fiir die Inanspruchnahme ihrer Feu-
erwehren zu folgenden freiwilligen Leistungen (Art. 28 Abs. 4 Satz 1 BayFwG) zu erhe-
ben:

1. Hilfeleistungen, die nicht zu den gesetzlichen Pflichtaufgaben der Feuerwehren ge-
hdren,

2. Uberlassung von Gerat und Material zum Gebrauch oder Verbrauch,

3. Leistungen der Atemschutzgeratewerkstatt/Schlauchwerkstatt

Die Kostenschuld entsteht mit der Inanspruchnahme der Feuerwehr.

(3) Die Hohe des Aufwendungs- und Kostenersatzes richtet sich nach den Pauschalsatzen
gemal der Anlage zu dieser Satzung. Fir den Ersatz von Aufwendungen, die nicht in
der Anlage enthalten sind, werden Pauschalsatze in Anlehnung an die fir vergleichbare
Aufwendungen festgelegten Séatze erhoben. Fir Materialverbrauch werden die Selbst-
kosten berechnet.

(4) Aufwendungen, die durch Hilfeleistungen von Werkfeuerwehren entstehen (Art. 15 Abs.
7 Satz 2 BayFwG), sowie wegen Uberdrtlicher Hilfeleistungen nach Art. 17 Abs. 2
BayFwG zu erstattende Aufwendungen werden unabhangig von dieser Satzung geltend
gemacht.

8§82
Schuldner

(1) Bei Pflichtleistungen bestimmt sich der Schuldner des Aufwendungsersatzes nach Art.
28 Abs. 3 BayFwG.

(2) Bei freiwilligen Leistungen ist Schuldner, wer die Feuerwehr willentlich in Anspruch ge-
nommen hat.

(3) Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner.
§3
Falligkeit
Aufwendungs- und Kostenersatz werden mit Eintritt der Bestandskraft des Bescheids zur
Zahlung fallig.
§4
In-Kraft-Treten

(1) Diese Satzung tritt am 01.04.2026 in Kraft.
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung uUber Aufwendungs- und Kostenersatz fur Einsatze und an-
dere Leistungen gemeindlicher Feuerwehren vom 27.06.2025 aul3er Kraft.
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Anlage zur Satzung Uber Aufwendungs- und Kostenersatz fir Einsatze und andere Leistun-
gen gemeindlicher Feuerwehren der Gemeinde Tutzing

Verzeichnis der Pauschalsétze

Aufwendungsersatz und Kostenersatz setzen sich aus den jeweiligen Sachkosten und den
Personalkosten zusammen.

1.

Die Streckenkosten betragen fir jeden angefangenen Kilometer Wegstrecke fr

2.

Streckenkosten

1.1. einen Kommandowagen KdoW 2,95 €
1.2. ein Mehrzweckfahrzeug MZF 1,53 €
1.3. ein Loschgruppenfahrzeug LF 10/6, LF 20 oder HLF

10 10,14 €
1.4. einen Rustwagen RW 18,83 €
1.5. eine Drehleiter DLK 23/12 24,07 €
1.6. einen Geratewagen Logistik GW-L 2,25 €
1.7. ein Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik (TSF-L) 8,05 €

Ausriickestundenkosten

IMit den Ausriickestundenkosten ist der Einsatz von Geraten und Ausriistung abzugelten,
die zwar zu Fahrzeugen gehoren, deren Kosten aber nicht durch die zuriickgelegte Weg-
strecke beeinflusst werden. 2Fir angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die hal-
ben, im Ubrigen die ganzen Ausriickestundenkosten erhoben. 3Die Ausriickestundenkos-
ten betragen - berechnet vom Zeitpunkt des Ausriickens aus dem Feuerwehrgeratehaus
bis zum Zeitpunkt des Wiedereinriickens - je eine Stunde fur

2.1. einen Kommandowagen KdoW 77,22 €
2.2. ein Mehrzweckfahrzeug MZF 28,19 €
2.3. ilg Ldschgruppenfahrzeug LF 10/6, LF 20 oder HLF 187,96 €
2.4. einen Rustwagen RW 481,67 €
2.5. eine Drehleiter DLK 23/12 851,98 €
2.6. einen Geratewagen Logistik GW-L 135,15 €
2.7. ein Tragkraftspritzenfahrzeug Logistik (TSF-L) 132,43 €

Personalkosten

Sitzung des Gemeinderates vom 17.03.2026

!Personalkosten werden nach Ausriickestunden berechnet. 2Dabei ist der Zeitraum vom
Ausriicken aus dem Feuerwehrgeratehaus bzw. vom Standort bis zum Wiedereinriicken
anzusetzen. °Fir angefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten die halben, im Ubrigen
die ganzen Stundenkosten erhoben.
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3.1

3.2.

3.3.

. Fur den Einsatz hauptamtlichen Personals wird ein Stundensatz in EG6 nach der je-
weils gultigen Fassung der Bekanntgabe des Bayerischen Staatsministeriums der Fi-
nanzen und fur Heimat angesetzt. [redaktioneller Hinweis: Derzeit gelten hier 42,65 € je Stunde
(Stand 01.02.2025)].

Fur den Einsatz ehrenamtlicher Feuerwehrdienstleistender wird ein Stundensatz i. H. v.
28,00 € berechnet.

Sicherheitswachen

'FUr die Abstellung zum Sicherheitswachdienst gemaf Art. 4 Abs. 2 Satz 1 BayFwG
wird eine Entschadigung je Stunde Wachdienst fir ehrenamtliche Feuerwehrdienstleis-
tende gem. 8§ 11 Abs. 5 AVBayFwG erhoben. 2Abweichend von Nummer 3 Satz 2 wird
fur die Anfahrt und die Rickfahrt insgesamt eine weitere Stunde berechnet.

4. Einzelgerate
Wwird ein Gerat eingesetzt, das nicht zur feuerwehrtechnischen Beladung des einge-
setzten Fahrzeuges gehort (und kénnen demnach dafir keine Ausriickestundenkosten
geltend gemacht werden), werden Arbeitsstundenkosten berechnet. 2In die Arbeits-
stunden nicht eingerechnet wird der Zeitraum, wéahrenddessen ein Gerdt am Einsatzort
vorubergehend nicht in Betrieb ist. 3Fur angefangene Stunden werden bis zu 30 Minu-
ten die halben, im Ubrigen die ganzen Stundenkosten erhoben.
4Als Arbeitsstundenkosten werden berechnet fir
4.1. eine Drohne 119,85 €
4.2. Geratesatz Strom/Licht 98,33 €
4.3. Geratesatz Vegetationsbrand 123,16 €
4.4. Tauchpumpe Schmutzwasser ab 1.200 I/min 77,71 €
4.5. Tauchpumpe TP 4/1 34,58 €
4.6. Wassersauger 40,42 €
4.7. Olsperre: Kosten der Reinigung durch Fachfirma bzw. nach zeitlichem
Arbeitsaufwand
5. Pauschalgebiihren
5.1. Fehlalarme von privaten Brandmeldeanlagen gemafl  Alarmierungsplanung
2.130,00 €
5.2. Wohnungs-/Aufzugsoffnungen 1.000,00 €
6. Geratetberlassungskosten
'Fir die Uberlassung von Geraten oder Ausriistungsgegenstanden werden die Gera-
tetiberlassungskosten auf fur nicht volle Tage berechnet.
2Sie betragen je angefangenen Kalendertag flr
6.1. Wassersauger 160,00 €
6.2. Tauchpumpe 4/1 120,00 €
6.3. Tauchpumpe Schmutzwasser ab 1200 I/Min 240,00 €
7. Verbrauchsmaterial
7.1. ErsatzschlieRzylinder 35,00 €
7.2. Sandsacke, je Stlick, abgefillt 4,00 €
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7.3. Andere Verbrauchsmaterialien wie insbesondere Olbindemittel, Schaummittel, Ersatz-
teile in der Atemschutzwerkstatt sowie ggf. anfallende Entsorgungskosten werden als
Auslage abgerechnet.

8. Kosten fur Leistungen der Atemschutzgeratewerkstatt

8.1. Pressluftatmer

8.1.1.  Prufung und Wartung nach Einsatz und Ubung mit Desinfektion 22,00
€
8.1.2.  Reinigung bei extremer Verschmutzung zusatzlich 18,50 €
8.1.3.  Wiederkehrende Prifung und Wartung alle 6 Monate 22,00
€
8.1.4.  Grundiberholung PA und LA nach 6 Jahren inkl. Wartung und Prifung
40,00 €
8.2. Atemschutzmasken )
8.2.1.  Prifung und Wartung nach Einsatz oder Ubung und Desinfektion 15,90
€
8.2.2.  wiederkehrende Prifung und Wartung nach 6 Monaten
(ohne Desinfektion) 9,50 €
8.2.3.  Grunduberholung nach 6 Jahren 21,70
€
8.3. Atemluftflaschen
8.3.1.  Luftfullung 200 bar - 2 Liter 3,40 €
8.3.2. Luftfillung 200 bar - 4 Liter 450 €
8.3.3. Luftfillung 200 bar - 10 Liter 7,80 €
8.3.4.  Luftfullung 300 bar - 6 Liter 7,20 €
8.3.5.  Luftfullung 300 bar — 7 Liter 8,10 €
8.3.6.  Vorfuihrung zur Druckbehélterpriifung nach 5 Jahren einschl. Transport,
aber ohne Prufgebihr 13,00 €
8.4. Allgemein
8.4.1.  Arbeitseinheit flr Reparaturen (wird auch fur nichtaufgefihrte Tatigkeiten ange-
setzt)
a 15 Minuten: 10,00 €

einstimmig beschlossen Ja: 18 Nein: 0 Anwesend: 18

| TOP 9 Mitteilungen und Anfragen, Verschiedenes

Zu diesem Tagesordnungspunkt liegt kein Vorgang auf.

zur Kenntnis genommen

Mit Dank fur die Mitarbeit schlie3t Erster Burgermeister Ludwig Horn um 20:17 Uhr die 6f-
fentliche Sitzung des Gemeinderates.

Sitzung des Gemeinderates vom 17.03.2026 Seite 26 von 26



	FLD_sitextg
	FLD_SIDAT
	Anwesenheit
	BM_Text4
	SMC_BM_SNFUNK
	Entschuldigt
	Text
	Vorlage
	Tagesordnung
	BM_Text2
	Betreff
	Nummer
	Wortprotokoll
	Beschluß
	BeschlussK
	AbstimmungK
	Abstimmungsergebnis
	Zu

